


Vorbehaltsaufgaben – eine lange Geschichte
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Begründungszusammenhänge
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Vorbehaltsaufgaben

„Es handelt sich hierbei im Zusammenhang mit dem Pflegeprozess um 

die … beschriebenen pflegerischen Aufgaben, die für die 

Pflegequalität und den Patientenschutz von besonderer 

Bedeutung sind. Der Pflegeprozess dient dabei als 

professionsspezifische, analytische Arbeitsmethode der 

systematischen Strukturierung und Gestaltung des 

Pflegearrangements.“

Quelle: Dt. Bundestag (2016): Entwurf zum PflBRefG; Hervh. d. Verf.
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Vorbehaltsaufgaben – vorbehaltene Tätigkeiten 
►

►

►

►

►

►

►
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Professionstheorie und Recht

►
➔
➔
➔
➔
➔
➔

►
➔
➔
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Rechtliche Maßstäbe 
►

➔

►

►

➔

►

(Weiß 2020; Büscher et al. 2019)
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Was sind Vorbehaltsaufgaben?

►
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Gegenstand der Vorbehaltsaufgaben

►Gegenstand der VA ist die 
Verantwortung für den 
Pflegeprozess

►

►

➔
➔

Assessment

Planning

Intervention

Evaluation

4-stufiger Pflegeprozess nach WHO
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Gegenstand der Vorbehaltsaufgaben

►

►

►

➔
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Einschätzung

►
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Rechtliche Maßstäbe 
►

➔

►

➔
➔
➔
➔

(Weiß 2020)
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Vorbehaltene Tätigkeiten nach § 4 PflBG

►

►

►

►
➔
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Die Bezüge zur Heilkunde und der Vorbehalt gegenüber der 
ärztlichen Berufsausübung 

► Die Vorbehaltsaufgaben schließen auch Medizinerinnen und Mediziner aus der Wahrnehmung der 
Vorbehaltsaufgaben der Pflege aus, auch wenn der Pflege- und der ärztliche Behandlungsprozess häufig 
aufs Engste miteinander verzahnt sind. 

► Die Ausübung der Heilkunde ist jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur 
Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen, auch 
wenn sie im Dienste von anderen ausgeübt wird (§ 1 Abs. 2 Heilpraktikergesetz). Berufsrechtlich gibt es 
ansonsten keine Regelung, wonach festgelegt ist, in welchen Bereichen nur eine Ärztin oder ein Arzt die 
Heilkunde ausüben darf.

► Damit wird, soweit ersichtlich, zum ersten Mal die heilkundliche Tätigkeit von Ärztinnen und Ärzten durch 
vorbehaltene Tätigkeiten eines anderen als ärztlichen Gesundheitsberufes eingeschränkt

► Für die Berufsgruppe der Ärzte ist sie auch zumutbar, weil diese Vorbehalte sie in ihrer Berufsausübung 
kaum beeinträchtigen und im Hinblick auf ihre Qualifikation sachgerecht sind
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Die Zulässigkeit der Ausübung der Vorbehaltsaufgaben durch 
Pflegefachkräfte mit einer Erlaubnis nach dem Krankenpflege-/ 
und Altenpflegegesetz

► Den Absolventinnen und Absolventen der bisherigen Ausbildungen zur Altenpflege und zur 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege fehlen Inhalte und Durchführungserfahrung bei 
hochgradig pflegebedürftigen Menschen der jeweils anderen Altersgruppen, weshalb sie nicht 
befähigt werden können, den Pflegeprozess und damit die vorbehaltenen Tätigkeiten an der 
jeweils anderen Altersgruppe anzuwenden. 

► Durch diese Auslegung bzw. Beschränkung wird auch nicht die unmittelbare weitere 
Berufsausübung geschmälert. Die Alten- und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräfte 
können weiterhin auch nach der Neuregelung des Berufsrechts im zuvor genannten Umfang 
weiter zulässig tätig sein. Damit ist durch diese einschränkende Auslegung der Schutzbereich 
von Art. 12 Abs. 1 GG nicht betroffen und das Grundrecht auf (weiterhin) freie Berufsausübung 
im Vergleich zur bisherigen Regelung durch die Vorgängerregelungen nicht berührt. 
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Die Bedeutung der gesetzlichen Regelungen zur Steuerung 
und Gestaltung bei hochkomplexer Pflegeprozesse für die 
Ausübung der Vorbehaltsaufgaben

►Sind die Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse allen 
Pflegefachfrauen/Pflegefachmännern zugeordnet oder dürfen in einer weiteren 
Einschränkung des Vorbehaltes nur hochschulisch Qualifizierte solche 
Aufgaben durchführen? 

►Es wird bei der Beschreibung der weiteren Befähigung speziell 
hochschulausgebildeter Pflegefachkräfte zwar auf § 5 Abs. 3 und die dort 
beschriebenen Kompetenzen verwiesen, nicht aber vorgegeben, dass die 
darüber hinaus erworbenen Befähigungen gem. Abs. 3 Satz 2 nur akademisch 
qualifizierten Pflegekräften vorbehalten sind. Es handelt sich vielmehr nur um 
„ein erweitertes Ausbildungsziel“ (§ 37 Abs. 1 PflBG). 
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Vorbehaltsaufgaben und Qualifikationsniveaus

►

►

►

►

►

►

►

►
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Offene Fragestellungen 

►

Vorbehaltsaufgaben
„entsprechend“ 
(§4 Abs.2 PflBG)

Vorbehaltsaufgaben
„entsprechend“ 
(§4 Abs.2 PflBG)

Pflegefachfrau/ -mann
(§1 Abs.1 PflBG)

Altenpfleger/ -in
(§58 Abs.2 PflBG)

Gesundheits- und 
Kinderkranken-

pfleger/ -in
(§58 Abs.1 PflBG)

Vorbehaltsaufgaben
(§4 Abs.2 PflBG)

Erlaubnis
ALLE 

Altersstufen!zuständig

Erlaubnis

Erlaubnis

zuständig

zuständig

NUR Kinder?!

NUR „Alte“?!
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Offene Fragestellungen 

►

►

➔

•

➔
•
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Offene Fragestellungen 

►

►
➔
➔
➔
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Offene Fragestellungen 

►

►

➔

➔

➔

➔

Gesundheits- und 
Kranken-pfleger/ -in

(KrPflG)

Altenpfleger/ -in
(AltPflG)

Gesundheits- und 
Kinderkranken-

pfleger/ -in
(KrPflG)
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Rechtliche Maßstäbe 

►Beziehung zum Arbeitgeber
►§ 4 Abs. 3 nimmt auch  AG in die Pflicht (Weiß 2020)

➔ Vorbehaltene Tätigkeiten dürfen vom AG nicht an andere Personen übertragen werden
➔ Durchführung durch andere Personen darf durch AG nicht geduldet werden

>>> Einrichtungen dürfen also weder aktiv veranlassen noch passiv dulden, 
dass Vorbehaltsaufgaben von nicht-Pflegefachkräften geleistet werden
►Verstoß ist nach § 57 Abs.1 Nr. 3 als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld belegt 

(bis zu 10.000€) 
➔ „normativer Schaden“, kann ohne manifesten Schaden geahndet werden!

►Begrenzung des Direktionsrechtes der Arbeitgeber (Klie 2019)
➔ AG kann im o.g. Rahmen festlegen, wer VA ausführen darf/ soll
➔ Aber: keine pflegefachlich-inhaltlichen Weisungen zulässig, d.h. AG darf keine Vorgaben zur 

Ausführung der VA machen (vgl. fachliche  Weisungsfreiheit der Ärzte im KH)
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Konsequenzen für die Arbeitsorganisation und Kooperation

► Der Gesetzgeber hat zur Umsetzung der Regelung zur Vorbehaltsaufgabe in § 4 Abs. 3 PflBG die 
Arbeitgeberinnen und die Arbeitgeber in die Pflicht genommen, zum einen zu verhindern, dass 
Vorbehaltsaufgaben nicht durch andere als die vorgesehenen Fachkräfte durchgeführt werden, es darf 
ihnen solches nicht übertragen werden und eine Arbeitgeberin und ein Arbeitgeber darf auch die 
unzulässige Durchführung nicht dulden. Damit sind Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation 
offensichtlich. 

► Durch die gesetzlichen Regelungen und in Verbindung mit den Sanktionsmöglichkeiten wird somit in die 
Berufsausübungsfreiheit von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern eingegriffen, denn dazu gehört auch das 
Führen von Unternehmen und die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sowie in die 
von selbstständig tätigen Pflegekräften

► Hinsichtlich der Frage, wie und in welchem Rahmen ein Verstoß gegen die Regelung der vorbehaltenen 
Aufgaben offenkundig werden könnte, zumal bisher solche sanktionierten Verstöße öffentlich noch nicht 
bekannt geworden sind, wird dies in absehbarer Zeit deutlich werden
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Offene Fragestellungen 

►
➔

➔

➔
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Haftungsrechtliche Konsequenzen 

►Rechtliche Anknüpfungspunkte für das Haftungsrecht sind im Zivilrecht, im 
Strafrecht, im Arbeitsrecht und durch gesetzliche Regelungen in anderen 
Bereichen, etwa im Heimrecht, gegeben. 

►In Verbindung mit dem Leistungsrecht kann ein Schaden aufgrund des 
Rechtsinstitutes des normativen Schadens gegeben sein und zudem zu 
weiteren Sanktionen durch die Pflege- und/oder Krankenkassen und/oder die 
Sozialhilfeträger kommen. Unter diese Kategorie sind Fälle zu zählen, in denen 
etwa abgerechnete Leistungen zwar vollumfänglich, richtig und fachgerecht 
erbracht wurden, es aber an der erforderlichen Qualifikation des ausführenden 
Personals fehlt. 
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Bezüge  zum Heimrecht

►Auswirkungen kann die Regelung zu den Vorbehaltsaufgaben auch auf den 
Personaleinsatz und/oder den Personalschlüssel nach dem Heimrecht haben. 

►Die vorgeschriebene Fachkraftquote nach den einschlägigen rechtlichen 
Länderregelungen, schreibt vor, welche und wie viele Fachkräfte einzusetzen 
sind. 

►Die Regelungen sind unabhängig von § 4 PflBG bedürfen aber einer Revision. 
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Leistungs- und leistungserbringungsrechtliche Implikationen 

►Verhältnis der sozialrechtlichen Regelungen zu den Vorgehaltsaufgaben im 
PflBG 
➔
➔

►„Nach alldem ist also auch im Bereich des Sozialrechts das Pflegeberuferecht 
vorrangig und schränkt die Eignung von Pflegekräften im Sozialleistungsrecht 
gemäß den Vorgaben des § 4 PflBG ein“. 
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Sozialleistungsrechtliche (Sonder-) Fragen

► SGB V
➔
➔
➔
➔
➔

► SGB XI
➔
➔
➔
➔

► SGB XII und IX
➔
➔
➔
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Implementation

►Wenig im beruflichem Selbstverständnis verankert

►Verbunden mit Organisationsentwicklungsprozessen

►Integration in Ausbildung- und Weiterbildung

►Implikationen für das Leistungserbringungsrecht

►Arbeitsfeldbezogene Implementationsbemühungen gefragt

►Einübung in interdisziplinäre Kooperationszusammenhänge

►Korrektur  landesrechtlicher Regelungen

►Monitoring
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Danke!
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